
Drucksache 13/3773 Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

08. 02. 96 

Sachgebiet 111 

8. Beschlußempfehlung und Bericht 
des Wahlprüfungsausschusses 

zu 141 gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
eingegangenen Wahleinsprüchen 

A. Problem 

Gemäß Artikel 41 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes ist die Wahl-
prüfung Sache des Deutschen Bundestages. Dieser hat nach den 
Bestimmungen des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) auf der Grund-
lage von Beschlußempfehlungen des Wahlprüfungsausschusses 
über die Einsprüche zur Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag vom 16. Oktober 1994 zu entscheiden. Insgesamt 
waren 1 434 Zuschriften eingegangen. Die jetzt zur Beschlußfas-
sung vorgelegten Entscheidungen behandeln 141 Einsprüche. Sie 
schließen an die bereits vorgelegten Beschlußempfehlungen auf 
den Drucksachen 13/2800, 13/3035 und 13/3355 (neu), 13/3531, 
13/3532, 13/3770, 13/3771 und 13/3772 an. Die Beschlußempfeh-
lungen zu den übrigen Einsprüchen wird der Wahlprüfungsaus-
schuß jeweils nach Abschluß der Beratungen im Wahlprüfungs-
ausschuß dem Deutschen Bundestag zuleiten. 

B. Lösung 

Zurückweisung dieser Wahleinsprüche ohne öffentliche münd-
liche Verhandlung wegen offensichtlicher Unbegründetheit im 
Sinne des § 6 Abs. 1 a Nr. 3 WPG. 

Offensichtlich unbegründet sind Einsprüche, die 

a) die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen behaupten; im Rah-
men des Wahlprüfungsverfahrens im Deutschen Bundestag 
kann eine derartige Prüfung nicht erfolgen (seit der 1. Wahlpe-
riode ständige Praxis des Deutschen Bundestages; diese Kon-
trolle blieb stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten.), 

b) mangels ausreichender Angabe von Tatsachen nicht erkennen 
lassen, auf welchen Tatbestand der Einspruch gestützt wird 
(BVerfGE 4, 370 [372 f.]), 
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c) sich zwar auf nachprüfbare Mängel bei der Vorbereitung oder 
Durchführung der Wahl stützen können, diese jedoch ange-
sichts des Stimmenverhältnisses keinen Einfluß auf die Man-
datsverteilung haben konnten (BVerfGE 4, 370 [372 f.)). 

C. Alternativen 

Keine hinsichtlich der Ergebnisse der Entscheidungen. 

Der Wahlprüfungsausschuß ist jedoch allen behaupteten Wahl-
mängeln nachgegangen, auch wenn erkennbar war, daß, den 
Wahlmangel unterstellt, dieser keinen Einfluß auf die Mandats-
verteilung im 13. Deutschen Bundestag haben konnte. Diese Art 
der Behandlung soll mit dafür Sorge tragen, daß festgestellte 
Wahlmängel sich bei künftigen Wahlen soweit wie möglich nicht 
wiederholen. 

D. Kosten 

Keine 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

die aus den Anlagen 1 bis 49 ersichtlichen Entscheidungen zu 
treffen. 

Bonn, den 8. Februar 1996 

Der Wahlprüfungsausschuß 

Dieter Wiefelspütz 

Vorsitzender 

Dr. Bertold Reinartz (Anlagen 1 bis 36) 

Berichterstatter 

Anni Brandt-Elsweier (Anlagen 37 bis 39) 

Berichterstatterin 

Gerald Häfner (Anlage 40) 

Berichterstatter 

Erika Simm (Anlagen 41 bis 44) 

Berichterstatterin 

Jörg van Essen (Anlage 45) 

Berichterstatter 

Clemens Schwalbe (Anlagen 46 bis 47) 

Berichterstatter 

Dr. Peter Paziorek (Anlage 48) 

Berichterstatter 

Norbert Geis (Anlage 49) 

Berichterstatter 
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Anlage 1 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 8/94 - 
des Herrn Georg Stadnik, 

wohnhaft: Kantstraße 98, 10627 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 
Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 21. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 2 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 9/94 - 
des Herrn Kai Schröder, 

wohnhaft: Mädlerstraße 9, 30519 Hannover, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Telefax vom 23. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen den Grundsatz der Gleichheit 
der Wahl gemäß Artikel 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Zweifel an der Zulässigkeit der Einspruchseinlegung 
greifen nicht durch. Die Einspruchseinlegung per Te-
lefax erfüllt das Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 3 
Satz 1 des WPG. Sie ist wahlprüfungsrechtlich zuläs-
sig, falls das Original der per Telefax übermittelten 
Einspruchsschrift handsch riftlich unterzeichnet wur

-

de (s. dazu BT-Drucksache 13/2800 vom 26. Oktober 
1995, Anlage 16). Dies ist hier der Fall. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 3 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 10/94 - 
des  Herrn Horst Georg Ehmke, 

wohnhaft: Kropsöhler Weg 22, 23847 Grinau, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Telefax vom 23. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Zweifel an der Zulässigkeit der Einspruchseinlegung 
greifen nicht durch. Die Einspruchseinlegung per Te-
lefax erfüllt das Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 3 
Satz 1 des WPG. Sie ist wahlprüfungsrechtlich zuläs-
sig, falls das Original der per Telefax übermittelten 
Einspruchsschrift handschriftlich unterzeichnet wur

-

de (s. dazu BT-Drucksache 13/2800 vom 26. Oktober 
1995, Anlage 16). Dies ist hier der Fall. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 4 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 12/94 - 
der Frau Liselotte Schröder, 

wohnhaft: Nordmeerstr. 13, 23570 Travemünde, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 31. Oktober 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 5 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 13/94 - 
des Herrn Michael Efler, 

wohnhaft: Borgfelder Straße 16/Haus 3.7.d, 20537 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 31. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 6 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 14/94 - 
des  Herrn Dieter L. Amrein, 

wohnhaft: Oberdorfstraße 7, 53859 Niederkassel, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

Sitzung 

beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Telefax vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des  Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Zweifel an der Zulässigkeit der Einspruchseinlegung 
greifen nicht durch. Die Einspruchseinlegung per Te-
lefax erfüllt das Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 3 
Satz 1 des WPG. Sie ist wahlprüfungsrechtlich zuläs-
sig, falls das Original der per Telefax übermittelten 
Einspruchsschrift handschriftlich unterzeichnet wur-
de (s. dazu BT-Drucksache 13/2800 vom 26. Oktober 
1995, Anlage 16). Dies ist hier der Fall. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 7 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 15/94 - 
des Herrn Bertolt Monk, 

wohnhaft: Mittelweg 47, 20149 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

Sitzung 

beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -

beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 8 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 16/94 - 
des Herrn Peter Zieschang, 

wohnhaft: Füssener Straße 36, 86343 Königsbrunn, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Telefax vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re- 
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. la Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Zweifel an der Zulässigkeit der Einspruchseinlegung 
greifen nicht durch. Die Einspruchseinlegung per Te-
lefax erfüllt das Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 3 
Satz 1 des WPG. Sie ist wahlprüfungsrechtlich zuläs-
sig, falls das Original der per Telefax übermittelten 
Einspruchsschrift handschriftlich unterzeichnet wur-

de (s. dazu BT-Drucksache 13/2800 vom 26. Oktober 
1995, Anlage 16). Dies ist hier der Fa ll. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 

 



Drucksache 13/3773 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/3773 

Anlage 9 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 17/94 - 
des Herrn Hans Joachim Ehmke, 

wohnhaft: Am Heidewald 16, 59514 Welver-Flerke, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. und 23. Oktober 1994 hat 
der Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 10 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 18/94 - 
des  Herrn Erwin Bessler, 

wohnhaft: Blumenstraße 6, 71154 Nufringen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Telefax vom 21. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den .Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Zweifel an der Zulässigkeit der Einspruchseinlegung 
greifen nicht durch. Die Einspruchseinlegung per Te-
lefax erfüllt das Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 3 
Satz 1 des WPG. Sie ist wahlprüfungsrechtlich zuläs-
sig, falls das Original der per Telefax übermittelten 
Einspruchsschrift handschriftlich unterzeichnet wur- 

de (s. dazu BT-Drucksache 13/2800 vom 26. Oktober 
1995, Anlage 16). Dies ist hier der Fa ll . 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß j 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 11 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 23/94 - 
des Herrn Ralf Schneeweiß, 

wohnhaft: Hasenstraße 40, 70199 Stuttgart, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 

 



Drucksache 13/3773 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

 



hat der Deutsche Bundestag in seiner 
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Anlage 12 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 28/94 - 
des Herrn Peter Dsikowitzky, 

wohnhaft: Glockenbruchweg 83, 34134 Kassel, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

Sitzung 

beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Telefax vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Zweifel an der Zulässigkeit der Einspruchseinlegung 
greifen nicht durch. Die Einspruchseinlegung per Te-
lefax erfüllt das Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 3 
Satz 1 des WPG. Sie ist wahlprüfungsrechtlich zuläs-
sig, falls das O riginal der per Telefax übermittelten 
Einspruchsschrift handschriftlich unterzeichnet wur-

de (s. dazu BT-Drucksache 13/2800 vom 26. Oktober 
1995, Anlage 16). Dies ist hier der Fall. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 13 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 29/94 - 
des Herrn Bernhard Hoves, 

wohnhaft: Jahnstraße 10 b, 56470 Bad Marienberg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 
am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Telefax vom 25. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Zweifel an der Zulässigkeit der Einspruchseinlegung 
greifen nicht durch. Die Einspruchseinlegung per Te-
lefax erfüllt das Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 3 
Satz 1 des WPG. Sie ist wahlprüfungsrechtlich zuläs-
sig, falls das O riginal der per Telefax übermittelten 
Einspruchsschrift handschriftlich unterzeichnet wur

-

de (s. dazu BT-Drucksache 13/2800 vom 26. Oktober 
1995, Anlage 16). Dies ist hier der Fall. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 14 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 30/94 - 
der  Frau Margrit Schröder, 

wohnhaft: Westernstraße 36, 33098 Paderborn, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

Sitzung 

beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, ' eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem 'gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 15 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 31/94 - 
des Herrn Werner Kleibrink, 

wohnhaft: Pöhlenweg 29, 40629 Düsseldorf, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 
am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 16 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 32/94 - 
des  Herrn Eugen Richter, 

wohnhaft: Podbielskistraße 57, 30177 Hannover, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 
am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 23. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 17 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 33/94 - 
der Frau Annette Gregor, 

wohnhaft: Siedlerweg 35, 26384 Wilhelmshaven, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 

vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 23. Oktober 1994 hat die Ein-
spruchsführerin Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführerin begründet ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführerin wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von der Einspruchsführerin angegriffenen 

großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 18 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 34/94 - 
des Herrn Gregor Weiser, 

wohnhaft: Markelstraße 54, 12163 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 19 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache -Az.: WP 35/94 - 
des  Herrn Michael Myssen, 

wohnhaft: Im Malingskamp 16, 49205 Hasbergen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 20 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 35/94 - 
des Herrn Andreas Hollefeld, 

wohnhaft: Im Malingskamp 16, 49206 Hasbergen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 21 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 35/94 - 
des Herrn Klaus Schulte-Austum, 

wohnhaft: Haselstraße 33, 48282 Emsdetten, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 22 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 36/94 - 
des Herrn Frank Nowroth, 

wohnhaft: Voßberg 27, 27749 Delmenhorst, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 23 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 39/94 - 
des  Herrn Holger Bremer, 

wohnhaft: Nikolausstraße 49, 53894 Mechernich, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

Sitzung 

beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 24 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 42/94 - 
des Herrn Frank Simon, 

wohnhaft: Emilienstraße 3, 57555 Mudersbach, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 
am 	 beschlossen:  

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 25. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, , eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 25 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 43/94 - 
des Herrn Hans Fellechner, 

wohnhaft: Borgmannshof 12, 45888 Gelsenkirchen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

Sitzung 

beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen mündli-
chen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 26 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 45/94 - 
des  Herrn Christoph Schulze, 

wohnhaft: Marienstraße 15, 52525 Heinsberg-Dremmen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1, Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. Die große Zahl der 
Überhangmandate verfälsche das Wahlergebnis 
und damit den Wählerwillen in nicht hinnehm-
barer Weise. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 

von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun

-

destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 27 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 46/94 - 
des Herrn E.H.S. Rohnstock, 

wohnhaft: Kongresstraße 23, 52070 Aachen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

Sitzung 

beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171J). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 48/94 - 
des Herrn Michael Melchers, 

wohnhaft: Maxstraße 16, 53111 Bonn, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt genann-
ten  Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - -

beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 29 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 49/94 - 
des Herrn Peter Stelberg, 

wohnhaft: Robert-Schuman- Straße 23, 51469 Bergisch Gladbach, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1, Mit Schreiben vom 22. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs, 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden .  Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 50/94 - 
des Herrn Reiner Dreier, 

wohnhaft: Albrechtstraße 34, 47138 Duisburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 23. Oktober und 16. November 
1994 hat der Einspruchsführer Einspruch gegen 
die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bun-
destag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 31 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 52/94 - 
des Herrn Dirk Komorowski, 

wohnhaft: Haderslebenerstr. 11, 44789 Bochum, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 25. Oktober 1994 (Eingangs-
datum) hat der Einspruchsführer Einspruch gegen 
die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bun-
destag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro-
ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 32 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 54/94 - 
des  Herrn Kuno Kasischke, 

wohnhaft: Schlater Straße 2, 73037 Göppingen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 
am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ß en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 33 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 55/94 - 
des Herrn Peter Berger, 

wohnhaft: Kantstraße 23, 42579 Heiligenhaus, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 34 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 64/94 - 

1. des Herrn Jörg Hinz, 
wohnhaft: Sonnenweg 48, 30851 Langenhagen, 

- bevollmächtigt - 

2. der Frau Viola Wetzel, 
wohnhaft: An der Silberkuhle 2, 30655 Hannover, 

3. der Frau Pia Wünsche, 
wohnhaft: Burgdorfer Damm 71, 30625 Hannover, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 25. Oktober 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 
Als Bevollmächtigter für das Wahlprüfungsverfah-
ren ist der Einspruchsführer zu 1. benannt worden. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwiesen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr, 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 35 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 71/94 - 
des Herrn Volker von Vogel, 

wohnhaft: St. Petersburger Straße 10, 01069 Dresden, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1994 (Eingangs-
datum) hat der Einspruchsführer Einspruch gegen 
die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bun-
destag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen den Grundsatz der gleichen 
Wahl gemäß Artikel 38 des Grundgesetzes und § 1 
des Bundeswahlgesetzes (BWG). 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-ß

en Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171J). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 36 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 127/94 - 

1. des Herrn Bertold Schultz, 
wohnhaft: Liliencronring 9 a, 22889 Tangstedt, 

- bevollmächtigt - 

2. der Frau Ilse Walloch, 
wohnhaft: Liliencronring 9 a, 22889 Tangstedt, 

3. der Frau Käthe Schultz, 
wohnhaft: Liliencronring 9 a, 22889 Tangstedt, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 27. Oktober 1994 (Eingangs-
datum) haben die Einspruchsführer Einspruch ge-
gen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag eingelegt. Als Bevollmächtigter für das 
Wahlprüfungsverfahren ist der Einspruchsführer 
zu 1. benannt worden. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Die Zweitstim-
men der Einspruchsführer seien weit weniger we rt 

 gewesen als die der CDU-Wähler. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffe-
nen großen Zahl von Überhangmandaten erstens 
aufgrund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 37 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 143/94 - 
des Herrn Bodo A. von Kutzleben, 

wohnhaft: Heinrich-Plett-Straße 1, 60433 Frankfurt a. M., 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. Die große Zahl der 
Überhangmandate verfälsche das Wahlergebnis 
und damit den Wählerwillen in nicht hinnehm-
barer Weise. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb -
nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 

von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 38 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 146/94 - 

1. des Herrn Manfred Rihm, 
wohnhaft: Hedwigstraße 16, 12159 Berlin, 

2. der Bürger- und Stadtpartei Berlin, 
vertreten durch den Vorsitzenden des 

Bezirksverbandes Schöneberg, Herrn Rihm, 
wohnhaft: Hedwigstraße 16, 12159 Ber lin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 21. Oktober 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. Die große Zahl der 
Überhangmandate verfälsche das Wahlergebnis 
und damit den Wählerwillen in nicht hinnehm-
barer Weise. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf

-

grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 39 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 147/94 - 

1. der Frau Rieke Heintze, 
wohnhaft: Geschwister-Scholl-Straße 11, 35039 Marburg, 

- bevollmächtigt - 

2. des Herrn Nils Hartmann, 
wohnhaft: Ulmenweg 7, 35041 Marburg, 

3. des Herrn Jörn Sahnwaldt, 
wohnhaft: Alter Kirchheimer Weg 5, 35034 Marburg, 

4. des Herrn Fabio de Miguel, 
wohnhaft: Biegenstraße, 35037 Marburg, 

5. des Herrn Dietrich Hauptmeier, 
wohnhaft: Im Gefälle 7 A, 35039 Marburg, 

6. des Herrn Tilo Siewer, 
wohnhaft: Gisselberger Str. 5, 35037 Marburg, 

7. des Herrn Martin Fox, 
wohnhaft: Goldbergstraße  37, 35091 Cölbe, 

8. des Herrn Dierk Borstel, 
wohnhaft: Am Ortenbergsteg 25, 35039 Marburg, 

9. des Herrn Christof Fink, 
wohnhaft: Fuchstanzstraße 58, 61440 Oberursel, 

10. des Grünen Jugendbündnisses Marburg, 
vertreten durch Frau Riecke Heintze, 

wohnhaft: Geschwister-Scholl-Straße 11, 35039 Marburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 24. Oktober 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 
Als Bevollmächtigte für das Wahlprüfungsverfah-
ren ist die Einspruchsführerin zu 1. benannt wor-
den. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21, Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim, Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 
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Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 40 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 381/94 - 

1. der Frau Katerina Witt, 
wohnhaft: Mommsenstraße 33, 10629 Berlin, 

- bevollmächtigt - 

2. des Herrn Yaser Aly, 
wohnhaft: Mommsenstraße 33, 10629 Berlin, 

3. der Frau Alena Salsa, 
wohnhaft: Herderstraße 22, 12163 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vorn 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 25. Oktober 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 
Als Bevollmächtigte für das Wahlprüfungsverfah-
ren ist die Einspruchsführerin zu 1. benannt wor-
den. 

In ihrer Begründung tragen die Einspruchsführer 
vor, durch die bei der letzten Bundestagswahl an-
gefallenen Überhangmandate sei das Gleichheits-
prinzip verletzt. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen Ver-
handlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit den vom Einspruchsführer angegriffenen 
Überhangmandaten erstens aufgrund von gültigen 
Wahlrechtsvorschriften erzielt und zweitens richtig 
berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun

-

destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 

Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 41 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 660/94 - 

1. der Frau Lisa Bornack, 
wohnhaft: Harksheider Str. 57, 22399 Hamburg, 

- bevollmächtigt - 

2. der Frau Erna Schütt, 
wohnhaft: Harksheider Str. 57, 22399 Hamburg, 

3. der Frau Annegret Jenkel, 
wohnhaft: Piepenbrinkweg 7, 22399 Hamburg, 

4. der Frau Cornelia Jenkel, 
wohnhaft: Piepenbrinkweg 7, 22399 Hamburg, 

5. der Frau Birgit Jenkel, 
wohnhaft: Piepenbrinkweg 7, 22399 Hamburg, 

6. des Herrn Herbe rt  Hinze, 
wohnhaft: Lohbrügger Landstr. 100 a, 21031 Hamburg, 

7. der Frau Gerda Hinze, 
wohnhaft: Lohbrügger Landstr. 100 a, 21031 Hamburg, 

8. des Herrn Ralf Hinze, 
wohnhaft: Lohbrügger Landstr. 100 a, 21031 Hamburg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1 Mit Schreiben vom 31. Oktober 1994 (Eingangs-
datum) haben die Einspruchsführer Einspruch ge-
gen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag eingelegt. Als Bevollmächtigte für das 
Wahlprüfungsverfahren ist die Einspruchsführerin 
zu 1. benannt worden. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen.  

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun

-

destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
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Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 42 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 663/94 - 

1. des Herrn Helge Carstens, 
wohnhaft: Gartenstraße 16, 63897 Miltenberg, 

- bevollmächtigt - 

2. des Herrn Niklas Hahn, 
wohnhaft: Ob. Walldürnerstraße 62, 63897 Miltenberg, 

3. des Herrn Thomas Kuhn, 
wohnhaft: Postgasse 6, 63897 Miltenberg, 

4. des Herrn Thomas Reis, 
wohnhaft: Habelestraße 4, 63897 Miltenberg, 

5. des Herrn Armin Ostermann, 
wohnhaft: Höherstraße 34, 63897 Miltenberg, 

6. der Frau Evelyn Hayn, 
wohnhaft: Obernburgerstraße 5, 63897 Miltenberg, 

7. der Frau Maria Klieber, 
wohnhaft: Mittenseeger Straße 44, 63897 Miltenberg, 

8. des Herrn  Dominik Mai, 
wohnhaft: Am Alten Fall 55, 63897 Miltenberg, 

9. des Herrn Mathias Dahlmann, 
wohnhaft: Königsbergerstraße 32, 63897 Miltenberg, 

10. der Frau Kerstin Meisenzahl, 
wohnhaft: Königsbergerstraße 23, 63897 Miltenberg, 

11. der Frau Tatjana Klingenbeck, 
wohnhaft: von Bethmannstraße 14, 97903 Collenberg, 

12. der Frau Ina Regensburg, 
wohnhaft: Burgerweg 49, 63897 Miltenberg, 

13. der Frau Cornelia Elbert, 
wohnhaft: Wenschdorf 24, 63897 Miltenberg, 

14. des Herrn J. Carstens, 
wohnhaft: Kleinbeinbach, 63897 Miltenberg, 

15. des Herrn M. Carstens, 
wohnhaft: Gartenstraße 16, 63897 Miltenberg, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 31. Oktober 1994 (Eingangs-
datum) haben die Einspruchsführer Einspruch ge-
gen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag eingelegt. Als Bevollmächtigter für das 
Wahlprüfungsverfahren ist der Einspruchsführer 
zu 1. benannt worden. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch da-
mit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag 
aufgrund der hohen Zahl der bei der letzten Bundes-
tagswahl angefallenen Überhangmandate der Verfas-
sung widerspreche. Diejenigen Regelungen des Bun-
deswahlgesetzes, die zur Entstehung der Überhang- 
mandate geführt hätten, verstießen gegen die Arti-
kel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 und 38 des Grundgesetzes. 
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Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun

-

destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü

-

fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 43 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 666/94 - 

1. des Herrn Volker Schmid, 
wohnhaft: Lorettosteig 49, 78464 Konstanz, 

- bevollmächtigt - 

2. des Herrn Roland Knothe, 
wohnhaft: Gabelsbergerstraße 10, 78467 Konstanz, 

3. der Frau Cornelia Lochner, 
wohnhaft: Tannenweg 5, 78479 Reichenau, 

4. der Frau Alexandra Zimmermann, 
wohnhaft: Taborweg 23, 78467 Konstanz, 

5. der Frau Christel Zimmermann, 
wohnhaft: Gottfried-Keller- Straße 21, 78467 Konstanz, 

6. des Herrn Harald Lohner, 
wohnhaft: Zollernstraße 2, 78462 Konstanz, 

7. der Frau Sylvia Frädrich, 
wohnhaft: Hardtstraße 28, 78467 Konstanz, 

8. des Herrn Fritz Siemer, 
wohnhaft: Adelheiderweg 1, 78476 Allensbach, 

9. des Herrn Bernd Weber, 
wohnhaft: Inselgasse 16, 78462 Konstanz, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 27. Oktober 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 
Als Bevollmächtigter für das Wahlprüfungsverfah-
ren ist der Einspruchsführer zu 1. benannt worden. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem., § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 
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Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 44 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 756/94 - 

1. des Herrn Christian Schmelzer, 
wohnhaft: Raue Berge 16, 22927 Großhansdorf, 

- bevollmächtigt - 

2. des Herrn Frank Krüger, 
wohnhaft: Kirchstraße 8, 74348 Lauffen, 

3. des Herrn Arne Kiehn, 
wohnhaft: Ahrensfelder Weg 25, 22927 Großhansdorf, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 
Als Bevollmächtigter für das Wahlprüfungsverfah-
ren ist der Einspruchsführer zu 1. benannt worden. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwiesen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim ,Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 45 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 670/94 - 

1. der Frau Margrit Marquardt, 
wohnhaft: Alte Landstraße 76, 40489 Düsseldorf, 

- bevollmächtigt - 

2. der Frau Christine Fiedler, 
wohnhaft: Stendaler Straße 42, 40599 Düsseldorf, 

3. der Frau Margit Jungbluth, 
wohnhaft: Alte Landstraße 76, 40489 Düsseldorf, 

4. des Herrn Hans Fuhs, 
wohnhaft: Dabringhauser Straße 31, 40591 Düsseldorf, 

5. der Frau Britta Risse, 
wohnhaft: Grafenberger-Allee 398, 40235 Düsseldorf, 

6. des Herrn Günter Mollers, 
wohnhaft: Gutenbergstraße 1, 40235 Düsseldorf, 

7. des Herrn Hans F. Jüdes, 
wohnhaft: Siebigteroth 18, 53783 Eitorf, 

8. der Frau Mechild Jüdes-Dreesen, 
wohnhaft: Siebigteroth 18, 53783 Eitorf, 

9. der Frau Johanna Jüdes, 
wohnhaft: Siebigteroth 20, 53783 Eitorf, 

10. des Herrn Johannes Jüdes, 
wohnhaft: Siebigteroth 20, 53783 Eitorf, 

11. des Herrn Rainer Viehof, 
wohnhaft: Siegstraße 56, 53783 Eitorf, 

12. der Frau Manuela Viehof, 
wohnhaft: Siegstraße 56, 53783 Eitorf, 

13. der Frau Andrea Dittscheidt, 
wohnhaft: Schleiferstraße 33, 40878 Ratingen, 

14. des Herrn Norbert  Dittscheidt, 
wohnhaft: Schleiferstraße 33, 40878 Ratingen, 

15. der Frau Brigitte Dittscheidt, 
wohnhaft: Schleiferstraße 33, 40878 Ratingen, 

16. der Frau Ute Tiemann, 
wohnhaft: Pöhlenweg 67, 40629 Düsseldorf, 

17. der Frau Ulrike Garner, 
wohnhaft: Siebigteroth, 53783 Eitorf, 

18. des Herrn Malcolm Garner, 
wohnhaft: Siebigteroth, 53783 Eitorf, 

19. der Frau Natalie Garner, 
wohnhaft: Siebigteroth, 53783 Eitorf, 

20. des Herrn Josef Bohlscheid, 
wohnhaft: Siebigteroth, 53783 Eitorf, 

21. des Herrn Mehrabuddin Saleh, 
wohnhaft: Hildburgstr. 82, 42277 Wuppe rtal, 

22. des Herrn J. Genske, 
wohnhaft: Wittelsbach 2, 40629 Düsseldorf, 
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23. des Herrn B. Samari, 
wohnhaft: Grafenberger Allee 398, 40235 Düsseldorf, 

24. der Frau Hannelore Kleinmann, 
wohnhaft: Grimmstraße 31, 40235 Düsseldorf, 

25. des Herrn Peter Kuner, 
wohnhaft: Kanonierstr. 13, 40476 Düsseldorf, 

26. des Herrn Jochen Schwarz, 
wohnhaft: Pöhlenweg, 40629 Düsseldorf, 

27. der Frau Anna Dunt, 
wohnhaft: Friedrich-Wilhelm-Str. 11, 40625 Düsseldorf, 

28. der Frau Gerda Bohlscheid, 
wohnhaft: 53783 Eitorf, 

29. der Frau Lilli Schröter, 
wohnhaft: Siegstr. 64, 53783 Eitorf, 

30.der Frau Maria Sadowczyk, 
wohnhaft: Burgmüllerstr. 56, 40235 Düsseldorf, 

31.des Herrn Alfons Schröter, 
wohnhaft: Siegstraße 64, 53783 Eitorf 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 25 Oktober 1994 und 15. De-
zember 1994 haben die Einspruchsführer zu Ein-
spruch gegen die Gültigkeit der Wahl zum 
13. Deutschen Bundestag eingelegt. Als Bevoll-
mächtigte für das Wahlprüfungsverfahren ist die 
Einspruchsführerin zu 1. benannt worden. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 46 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 833/94 - 

1. der Frau Mathilde Bernard, 
wohnhaft: Astallerstraße 16, 80339 München, 

- bevollmächtigt - 

2. der Frau Barbara Lischeck, 	- 
wohnhaft: Knorrstraße 41, 80807 München, 

3. der Frau Katrin Wunder, 
wohnhaft: Tulbeckstraße 11, 80339 München, 

4. des Herrn Daniel Brauer, 
wohnhaft: Pfr.-Dr.-Zeiler- Straße 18, 85567 Grafing, 

5. des Herrn Max Rachals, 
wohnhaft: Abelestraße 17, 85354 Freising, 

6. der Frau Beate Gungwirth, 
wohnhaft: Bolivarstraße 10, 80634 München, 

7. der Frau Judith Adlhoch, 
wohnhaft: Thalkirchnerstraße 88, 80337 München, 

8. des Herrn Jo Binder, 
wohnhaft: Elsässer Str. 26, 81667 München, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 

	

	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 7. November 1994 (Eingangs-
datum) haben die Einspruchsführer Einspruch ge-
gen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen 
Bundestag eingelegt. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Die Mandats-
berechnung stelle einen Verstoß gegen das Gebot 
der Gleichbehandlung aller Wählerstimmen dar. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 47 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 935/94 - 

1. des Herrn Wolfgang Arnsberg, 
wohnhaft: Morgenstraße 16, 76137 Karlsruhe, 

- bevollmächtigt - 

2. der Frau Stefanie Arnsberg, 
wohnhaft: Morgenstraße 16, 76137 Karlsruhe, 

3. des Herrn Torsten Frömchen, 
wohnhaft: Morgenstraße 16, 76137 Karlsruhe, 

4. des Herrn Thomas Dieterle, 
wohnhaft: Morgenstraße 16, 76137 Karlsruhe, 

5. des Herrn Patrik Maier, 
wohnhaft: Klosestraße 8, 76137 Karlsruhe, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 29. Oktober 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 
Als Bevollmächtigter für das Wahlprüfungsver-
fahren ist der Einspruchsführer zu 1. benannt wor-
den. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Ein-
spruchsführer wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 48 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache - Az.: WP 996/94 - 
des Herrn  Jürgen Wieloch-Thomann, 

wohnhaft: Hastedter- Heerstraße 164, 28207 Bremen, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober  1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1994 hat der Ein-
spruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 

Der Einspruchsführer begründet seinen Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
das Wahlergebnis und damit den Wählerwillen in 
nicht hinnehmbarer Weise, da sie eine erhebliche 
Differenzierung des Erfolgswertes der einzelnen 
Stimmen zur Folge habe. Dies benachteilige ins-
besondere die kleineren Parteien. 

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens des Ein-
spruchsführers wird auf den Akteninhalt verwie-
sen. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb

-

nis mit der vom Einspruchsführer angegriffenen gro

-

ßen Zahl von Überhangmandaten erstens aufgrund 
von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt und 
zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den dort genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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Anlage 49 

Beschluß 

In der Wahlanfechtungssache: - Az.: WP 1121/94 - 

1. des Herrn Dr. Gerhard Katzung, 
wohnhaft: Ernst-Reinke-Straße 23, 10369 Berlin, 

- bevollmächtigt - 

2. des Herrn Dr. Eberhard Dietzsch, 
wohnhaft: Leipziger Straße 100, 07743 Jena, 

3. der Frau Karin Katzung, 
wohnhaft: Ernst-Reinke- Straße 23, 10369 Berlin, 

4. der Frau Christa Dietzsch, 
wohnhaft: Leipziger Straße 100, 07743 Jena, 

5. der Frau Ulrike Katzung, 
wohnhaft: Ernst-Reinke- Straße 23, 10369 Berlin, 

gegen die Gültigkeit der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag 
vom 16. Oktober 1994 

hat der Deutsche Bundestag in seiner 	Sitzung 

am 	 beschlossen: 

Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. 

Tatbestand 

1. Mit Schreiben vom 26. November 1994 haben die 
Einspruchsführer Einspruch gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag eingelegt. 
Als Bevollmächtigter für das Wahlprüfungsver-
fahren ist der Einspruchsführer zu 1. benannt wor-
den. 

Die Einspruchsführer begründen ihren Einspruch 
damit, daß die Sitzverteilung im Deutschen Bun-
destag aufgrund der hohen Zahl der bei der letz-
ten Bundestagswahl angefallenen Überhangman-
date der Verfassung widerspreche. Diejenigen Re-
gelungen des Bundeswahlgesetzes, die zur Ent-
stehung der Überhangmandate geführt hätten, 
verstießen gegen die Artikel 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 
und 38 des Grundgesetzes. 

Die große Zahl der Überhangmandate verfälsche 
die durch den Wählerwillen bestimmte Relation 
zwischen den Parteien. Darüber hinaus würden 
die durch die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages verursachten Kosten, die ohnehin sehr 
hoch seien, weiter erhöht. 

2. Der Wahlprüfungsausschuß hat nach Prüfung 
der Sach- und Rechtslage beschlossen, gem. § 6 
Abs. 1 a Nr. 3 des Wahlprüfungsgesetzes (WPG) 
von der Anberaumung einer öffentlichen münd-
lichen Verhandlung Abstand zu nehmen. 

Entscheidungsgründe 

Der Einspruch ist form- und fristgerecht beim Deut-
schen Bundestag eingegangen; er ist zulässig, jedoch 
offensichtlich unbegründet. 

Der Einspruch ist unbegründet, weil das Wahlergeb-
nis mit der von den Einspruchsführern angegriffenen 
großen Zahl von Überhangmandaten erstens auf-
grund von gültigen Wahlrechtsvorschriften erzielt 
und zweitens richtig berechnet worden ist. 

Der Wahlprüfungsausschuß und der Deutsche Bun-
destag als Gesetzgeber sehen sich nicht berufen, die 
Gültigkeit von Wahlrechtsvorschriften im Wahlprü-
fungsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit der 
Verfassung zu überprüfen; sie haben diese Kontrolle 
stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten. 
Würde im Wahlprüfungsverfahren anders entschie-
den, würden diejenigen Wähler ungerechtfertigt und 
unverhältnismäßig benachteiligt, die bei der Wahl 
auf die Gültigkeit der Wahlrechtsvorschriften ver-
traut und ihre Wahlentscheidung darauf eingerichtet 
haben. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Bundes-
verfassungsgericht festgestellt hat, eine absolute 
Gleichheit des Erfolgswertes der Stimmen könne mit 
keinem Sitzverteilungsverfahren erreicht werden 
(BVerfGE 79, 169 [170, 171]). 

Der Einspruch ist nach alledem gemäß § 6 Abs. 1 a 
Nr. 3 WPG als offensichtlich unbegründet zurückzu-
weisen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluß kann gemäß § 48 des Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht (in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993), 
der als Anlage beigefügt ist, unter den do rt  genann-
ten Voraussetzungen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht erhoben werden. Sie muß binnen ei-
ner Frist von zwei Monaten seit der Beschlußfassung 
des Deutschen Bundestages - - 
beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sein. 
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